
Änderung Getränkeverkaufssystem in den gemeindlichen Mehrzweckhallen 
 
Aufgrund Beschluss des Gemeinderates vom 08. Dezember 2023 wurde das Getränkeverkaufssystem 
in den gemeindlichen Mehrzweckhallen ab 01. Januar 2024 wie folgt geändert: 
 
Die Veranstalter in der Lohwieshalle und Schulze-Kathrin-Halle können den Getränkeverkauf in eigener 
Regie durchführen. Die Getränke sind weiterhin über den ortsansässigen Getränkehandel, Fa. Brünnet 
in Saarwellingen, aufgrund eines bestehenden Getränkelieferungsvertrages mit der Gemeinde zu 
beziehen. Die Verkaufspreise können selbst bestimmt werden, sollten sich jedoch in dem ortsüblichen 
Rahmen bewegen. Allerdings wird für die Hallennutzung eine Hallenmiete je Veranstaltungstag 
erhoben. Da in der Lohwieshalle die Veranstalter die Bühne selbst auf- und abbauen müssen wird für 
diese Halle eine reduzierte Hallenmiete erhoben. Die übrigen Gebühren, z. B. Küchen- oder 
Toilettenbenutzung, Ausschankgenehmigung bleiben weiterhin bestehen. 
 
Es ist folgende Hallenmiete je Veranstaltungstag zu zahlen: 
Von ortsansässigen Vereinen: 
Saal ohne Bühne mit Ausschank  100,00 € 
Saal mit Bühne und Ausschank 100,00 € für die Lohwieshalle 
Saal mit Bühne und Ausschank 150,00 € für die Schulze-Kathrin-Halle 
Saal mit Bühne, Ausschank und Erhebung  
von Eintrittsgeldern 200,00 € für die Lohwieshalle 
Saal mit Bühne, Ausschank und Erhebung 
von Eintrittsgeldern 250,00 € für die Schulze-Kathrin-Halle 
 
Von Gewerblichen Veranstaltern und nicht ortsansässigen Vereinen oder Institutionen: 
Saal ohne Bühne mit Ausschank 300,00 € 
Saal mit Bühne und Ausschank 350,00 € 
Saal mit Bühne, Ausschank und Erhebung 
von Eintrittsgeldern 400,00 € 
 
 


